Allgemeine Richtlinien für Sonderprojekte

Universitätsvertretung an der Angewandten

WER kann ein Sonderprojekt beantragen?

Studierende der Angewandten und Gruppen von Studierenden der Angewandten, sofern sie keine Studierendenfraktionen sind.

Studierendenfraktionen und wahlwerbende Gruppen können ausnahmslos keine Sonderprojektförderung in Anspruch nehmen.

WAS ist ein Sonderprojekt?

· Das Thema des Projekts muß für die Mehrheit der Studierenden an der Angewandten relevant sein.

Die studentische Relevanz und die Qualität des (künstlerischen) Konzepts werden vom Sonderprojektsausschuss auf theoretische und praktische Synergieeffekte untersucht.

z.B.: 

1. bildungspolitische Themen:

Universitätsreform, Gleichberechtigung im universitären Bereich, Studien, Umfragen, Vortragsreihen, Workshops,)

2. infrastrukturelle (künstlerische + soziale) Projekte

Gestaltung der Mensa, "feedback  schleife" (www.dieangewandte/oeh/ feedbackschleife), Kindergarten

3. Kunst- und Kulturvermittlung ("Kunst rele_wandt" mit Vortragsreihe, Wettbewerb, Ausstellung,  www.kunstrelewandt.org, Feminale 

WAS ist kein Sonderprojekt?
· periodisch erscheinende Druckschriften (insbesondere keine Zeitungen oder Zeitschriften)
· Feste 

· Klassenprojekte, Diplomarbeiten

· Wettbewerbe

· Auslandsstipendien

· Das Projekt muß sich noch in der Planungsphase befinden; bereits begonnene oder schon durchgeführte Projekte werden nicht unterstützt.

· Folgeprojekte werden nur in Ausnahmefällen unterstützt.

· Es können nur eindeutig abrechenbare Ausgaben finanziert werden.

· Die Unterstützung für Sonderprojekte beträgt maximal 1.100 ¤..

DAS Ansuchen

(Das Formular ist im Büro der ÖH erhältlich oder über die Webseite www.dieangewandte/oeh)
Der Antrag zur Förderung hat schriftlich im Sekretariat der Hochschülerschaft eingebracht zu werden und muß enthalten) :

1. Formloses Ansuchen

2. Daten der/des Projektverantwortlichen

· Bezeichnung des Sonderprojektes

· Name, Adresse, Telefon, E-Mail, Matrikelnummer, Kontonummer, Bank, Bankleitzahl, KontoinhaberIn, 

3. Projektbeschreibung

· Gegenstand des Projektes, z.B. Studie, Veranstaltung, usw.

· Methoden der Durchführung das Projektes, Projektorganisation, usw.

· Angesprochener Personenkreis

4. Studentische Relevanz

5. Anlass für die Durchführung des Projektes

6. Ziele des Projektes

7. Zeitplan

· Darlegung des Arbeitskonzeptes

· Projektphasen

· Projektabschluss

8. Kostenanalyse, Finanzierungsplan

· Ausgaben: Gesamtkostenaufstellung mit allen Detailkosten des Projektes (Personal- und Sachaufwendungen)

· Einnahmen: Förderungen (beantragte und zugesagte) anderer Institutionen, Werbekooperationen, Erlöse aus dem Projekt (z.B. Verkauf von Publikationen, Eintritte, usw.)

Wenn ein detaillierter Kostenplan noch nicht vorliegt, so müssen jedenfalls geplante Ausgaben und Einnahmen und beantragte Unterstützungen aus einer Eventualaufstellung ersichtlich sein.

Anträge, aus denen die Höhe und der genaue Verwendungszweck der beantragten Unterstützung nicht ersichtlich sind, werden nicht behandelt.

Auszahlung

Die Auszahlung der zugesagten Sonderprojektmittel erfolgt nur unter folgenden Voraussetzungen:

· Einhaltung der Sonderprojektrichtlinien und der erteilten Auflagen

· Originalbelege

· Angabe von Bankverbindungen, Kontonummer, Bankleitzahl, KontoinhaberIn

· Sofern das Geld nicht an die/den ProjektleiterIn ausbezahlt werden soll, Ermächtigung der Projektleiterin bzw. des Projektleiters, dass das Geld von einer anderen Person in Empfang genommen werden kann

· Und Vorlage der folgenden Berichte:

Berichte

Über jedes Projekt ist ein Endbericht zu erstellen, der über den Verlauf, den Inhalt und die Ereignisse das Projektes Auskunft gibt. Diesem Bericht sind alle, im Zusammenhang mit diesem Sonderprojekt erschienenen Publikationen (Broschüren, Flyer, Plakate, Videokassetten/DVD, Fotos) beizuschließen.

Spätestens drei Monate nach Genehmigung eines Sonderprojektes müssen bei der Universitätsvertretung ein Zwischenbericht über den Verlauf und Zwischenergebnisse eingelangt sein. Nach Abschluss des Projektes, spätestens bei der Abrechnung, ist ein Endbericht zu erstellen. Im Falle der Nichtvorlage eines Zwischen- bzw. Endberichtes verfallen die zugesagten Sonderprojektmittel ausnahmslos.
Nennung der ÖH

Auf allen Publikationen, die mit dem Sonderprojekt zusammenhängen (Broschüren, Flugblätter, Plakate, Filme, Fotos, Videobänder, usw.) muss ein Hinweis sein, dass dieses Projekt von der Universitätsvertretung der HochschülerInnenschaft an der Universität für Angewandte Kunst Wien unterstützt wird:

„Gefördertes Sonderprojekt der HochschülerInnenschaft an der Universität für angewandte Kunst“

Wo eine Verwendung von Logoleisten möglich ist (Broschüren, Flugblätter, Plakate, usw.) hat der Schriftzug „ÖH Angewandte“ verwendet zu werden 

Wird die Nennung der ÖH nicht richtliniengemäß ausgeführt, verfallen die Sonderprojektmittel ausnahmslos.




